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11. Gesetz 
zur Änderung des Abgeordnetengesetzes 

Vom 2. O ktober 2014 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
h1ermIt verkündet wird: 

11. Gesetz 
zur Ä nderung des Abgeordnetengesetzes 

Artikel I 
Elftes Gesetz zur Ä nderung des Abgeordnetengesetzes 

Das Abgeordnetengesetz des Landes Nordrhem-Westfa
len (AbgG NRW) vom 5. Apnl 2005 (GV NRW. S. 2 52), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 25 Juni 20 13  (Gv. 
NRW. S. 4 10) ,  wird wie folgt geandert: 

1. § 16 w1rd W1e folgt neu gefasst: 

.. § 16 
Sicherung der U na bhängigkeit der Abgeordneten 

(1)  D1e Ausubung des Mandats steht 1m MIttelpunkt 
der Tätigkeit eines Mitglieds des Landtags. Unbescha
det dieser Verpfuchtung bleiben Tätigkeiten beruf
lIcher oder anderer Art neben dem Mandat zulassig. 
Sie kannen der Verwurzelung der Landtagsmitglieder 
m der Gesellschaft und 1m ArbeItsleben Rechnung 
tragen. 

(2) Em MItglied des Landtags darf fur die Ausubung 
seines Mandats keme anderen als d1e in diesem Ge
setz vorgesehenen Zuwendungen annehmen Eine Ver
gütung aus emem Dienst- oder Werkverhältnis darf eS 
nur annehmen, soweIt d1eSe slch mcht auf d1e Aus
übung des Mandats bezieht. Die Annahme von Zu
wendungen, die das MItglied des Landtags, ohne die 
danach geschuldeten Dienste zu leisten, nur deshalb 
erhalt, weil von ihm im Hmblick auf sem Mandat er
wartet w1rd, dass eS im Landtag d1e Interessen des 
Zahlenden vertreten und nach MoglichkeIt durchset
zen wird, 1St unzuläss1g. Besondere parlamentarische 
Aufgaben, die Abgeordnete für ihre Fraktion wahr
nehmen, dürfen von dieser vergutet werden. 

(3)  W1rkt ein Mitglied des Landtags m einem Aus
schuss an der Beratung oder Abstimmung über einen 
Gegenstand mit, an welchem es selbst oder ein ande
rer, für den eS gegen Entgelt tatig 1St, ein wirtschaftlI
ches Interesse hat, so hat es diese Interessenverknup
fung zuvor 1m Ausschuss offen zu legen. 

(4) Hmweise auf die Mitgliedschaft im Landtag in be
rufuchen oder geschäftlIchen AngelegenheIten smd 
unzulass1g und daher zu unterlassen 

(5) In Zweifelsfragen 1St das MItglIed des Landtags 
verpflichtet, sich uber d1e Auslegung der Bestlmmun
gen durch Ruckfragen bel der Präs1dentin bzw. beim 
Präsidenten des Landtags zu vergewissern." 

2 .  Nach § 16 w1rd folgender neuer § 1 6 a  eingefügt: 

,,§ 16a 
Anzeigepflichten 

(1 )  Die Mitglieder des Landtags haben die Pflicht zur 
Anzeige 

1. ihres Berufes und ihrer w1rtschaftlIchen Tätigke1-
ten sowie anderer Tätigkeiten, die auf fur die Aus
übung des Mandats bedeutsame Interessenver
knupfungen hinweisen konnen; 

2 .  von Art und Umfang der nach Nummer 1 anzeige
pfuchtigen selbständigen oder unselbstandigen Ta
tigkeiten oder Gewerbe, wobei der Umfang der Tä
tigkeiten in der durchschnittlichen zeitlichen 
Inanspruchnahme (wbchentlIch, monatlich oder 
jährlIch) anzugeben ist 

3 .  von Art, Hohe und Herkunft der aus den anze1ge
pflichtigen selbständigen oder unselbständ1gen Ta
tlgkeiten oder Gewerbe Jeweils erz1elten Entgelte; 

4. und gesonderten Rechnungsführung über Geld
spenden und geldwerte Zuwendungen aller Art 

(Spenden), die 1hnen fur 1hre politlsche TätlgkeIt 
zur Verfügung gestellt werden, wenn ein Wert von 
1.000 Euro in emem Kalenderjahr uberstiegen 
wird Solche Spenden und Zuwendungen sind 
unter Angabe des Namens und der Anschrift des 
Spenders bzw. Zuwendungsgebers der Präsidentin 
bzw. dem Prasidenten anzuzeigen, und zwar mner
halb des ersten Halbjahres fur das vergangene 
Jahr. 

(2) D1e MItglieder des Landtags smd verpfuchtet, der 
Pras1dentm bzw. dem Prasidenten schnftlich folgende 
TätigkeIten und Verträge anzuzeigen, die wahrend der 
MitglIedschaft 1m Landtag ausgeubt oder aufgenom
men werden bzw. wirksam sind. 

1 .  Die gegenwartig ausgeubten Berufe und Tatlgke1-
ten, und zwar 

a) unselbstand1ge Tatigkeit unter Angabe der Ar
beItgeberin bzw. des Arbeitgebers (mit Branche) 
sowie der Art der TätigkeIt, msbesondere die ei
gene F\mktion bzw. dienstliche Stellung . 

b) selbständige Gewerbetre1bende: Art des Gewer
bes, Ort der Ausübung SOW1e - falls vorhanden -
Name und SItz der Firma, 

c) fre1e Berufe, sonstlge selbständige Berufe' An
gabe des Berufszweiges, 

d) Angabe des Schwerpunktes der beruflichen Ta
tlgkeit bei mehreren ausgeubten Berufen 

2. TätlgkeIten als MItglIed eines Vorstandes, Auf
sichtsrates, Verwaltungsrates, Belrates oder eines 
sonstigen Gremmms einer Gesellschaft, Genossen
schaft oder eines m emer anderen Rechtsform be
triebenen Unternehmens. 

3. TätlgkeIten als MItglIed eines Vorstandes, Auf
sichtsrates, Verwaltungsrates, Belrates oder eines 
sonstigen Gremmms emer Korperschaft, Anstalt 
oder Stiftung des offentlichen Rechts mit Aus
nahme der Mandate m Gebietskörperschaften. 

4. Funktlonen m Berufsverbanden, Wirtschaftsverei
nigungen, sonstigen Interessenverbänden oder 
ähnlichen Orgamsatlonen mit Bedeutung auf Lan
des- oder Bundesebene. 

5 .  Sonstlge TätlgkeIten, d1e auf für die Ausübung des 
Mandates bedeutsame Interessenverknüpfungen 
hinweisen konnen. W1e z .B .  Funktionen m Veremen, 
Verbanden oder ahnlichen Organisationen mIt lo
kaler Bedeutung. 

6 Entgeltliche TätigkeIten der Beratung, Vertretung 
fremder Interessen. Erstattung von Gutachten, pu
blizistische und Vortragstätlgkeit. soweIt d1eSe Ta
tigkeIten mcht im Rahmen des ausgeubten Berufes 
liegen. 

7. Das Halten und die Aufnahme von Bete1ligungen 
an KapItal- oder Personengesellschaften, wenn da
durch ein wesentlicher wirtschaftlicher Emfiuss 
auf das Unternehmen begründet w1rd. 

(3) Bel der Anze1ge von Entgelten nach Absatz 1 
Nummer 3 sind die fur eine TatigkeIt erhaltenen Ein
nahmen bez1ehungsweise d1e erz1elten Einkünfte 
unter Emschluss von Entschädigungs-, Ausgle1Chs
und Sachleistungen, Aufwandsentschädigungen, Gra
tifikationen und Tantiemen nach folgender Maßgabe 
zugrunde zu legen: 

1. D1e Anzeigepfucht entfallt, wenn die Entgelte den 
Betrag von 5 Prozent der Abgeordnetenbezüge 
nach § 5 Absatz 1 AbgG im Monat bzw. im Jahr 
mcht überstelgen. 

2. Bei den Entgelten nach Absatz 2 Nummern I, 4 
und 5 1St der Jahresbetrag in Hohe der erzielten 
Einkünfte anzugeben. 

3. Bei den Entgelten nach Absatz 2 Nummern 2. 3 
und 6 ist der jewe11ige Monatsbetrag in Euro und 
Cent anzugeben. 

4. Das gilt auch fur Entgelte aus Berufen nach Ab
satz 2 Nummer 1, sofern diese auf emer außeror
dentlichen TatigkeIt beruhen, sowie bei freien Be
rufen 1m Smne des Absatzes 2 Nummer 1 c) fur 
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Entgelte, die auf einer Emzelverembarung im Rah
men oder außerhalb bestehender Gebuhrenord
nungen beruhen und den Betrag von 2 .000  Euro 
monatlich übersteIgen. 

5. Bei ublIcherweise unregelmaßlgem Zufluss von 
Entgelten, die auf der Grundlage einer regelmaßi
gen, der Ziffer 2 vergleIchbaren TatIgkeIt erwirt
schaftet werden, kann statt des Monatsbetrages 
der jeweIlIge Jahresbetrag angegeben werden. 

(4) DIe MItglIeder des Landtags sind zusatzlIch ver
pfuchtet, die Tatigkeiten im Smne des Absatzes 2 auch 
aus der Zeit vor der MItgliedschaft 1m Landtag anzu
zeIgen, soweIt sie in den letzten zweI Jahren vor der 
Mandatsubernahme aufgegeben worden smd. 

(5) DIe AnzeIgepflicht umfasst mcht die MItteIlung 
von Tatsachen uber Dntte, fur dIe das Mitglied des 
Landtags gesetzliche Zeugmsverweigerungsrechte 
oder VerschwIegenheitspflichten geltend machen 
kann Die Anzeigepfucht 1st so zu erfullen, dass dIe m 
Satz 1 genannten Rechte nicht verletzt werden. 
HIerzu ist statt der Angaben zum Auftraggeber eine 
Branchenbezeichnung anzugeben SOWIe Angaben über 
die Art der TatigkeIt in dem emzelnen Vertrags- oder 
Mandatsverhältms zu machen. Die Anzelgepfucht für 
Rechtsanwalte entfällt, wenn dIe Vertretung nicht per
sönlIch ubernommen wird. 

(6)  Die AnzeIgen smd bei der Prasldentin des Land
tags nach folgender Maßgabe emzurelchen: 

1. Anzeigen nach Absatz 1 Nummer 2 in Verbmdung 
mIt Absatz 2 innerhalb einer Frist von dreI Mona
ten nach Annahme des Mandats 

2. Anderungen und Erganzungen wahrend der Wahl
periode innerhalb emer Fnst von drei Monaten 
nach Ihrem Emtntt 

3. Angaben nach Absatz 1 Nummer 3 in Verbmdung 
mIt Absatz 3 Nummer 2 jahrlich, und zwar mner
halb des ersten Halbjahres fur das vergangene Jahr 

4 Angaben nach Absatz 1 Nummer 3 in Verbindung 
mit Absatz 3 Nummer 3 monatlIch mnerhalb von 
drei Monaten." 

3 Nach § 16 a wird folgender neuer § 16 b eingefugt: 

,,§ 16 b 
Rechtsa nwälte 

(1 )  Mitglieder des Landtags, die gegen Entgelt ge
richtlIch oder außergenchtlIch fur eine oberste Lan
desbehorde oder eine Landesoberbehorde des Landes 
Nordrhem-Westfalen auftreten, haben der Prasidentin 
bzw. dem Prasidenten dIe Übernahme der Vertretung 
anzuzeIgen. 

(2)  Mitglieder des Landtags, die gegen Entgelt zur 
Besorgung fremder Angelegenheiten gerichtlich oder 
außergerichtlich gegen eme oberste Landesbehörde 
oder eme Landesoberbehörde des Landes Nordrhein
Westfalen auftreten, haben der Prasidentm bzw. dem 
Prasldenten die Ubernahme der Vertretung anzuzeI
gen. 

(3) DIe Absatze 1 und 2 gelten entsprechend in Bezug 
auf LandesmIttelbehörden, soweit diese den Ur
sprungsbescheId erlassen haben bzw. den Erlass oder 
die Vornahme emer anderen Verwaltungshandlung ab
gelehnt haben, sowie insbesondere bei gerichtlIchem 
oder außergerichtlichem Auftreten fur oder gegen lan
desunmittelbare Körperschaften, Anstalten oder StIf
tungen des bffentlichen Rechts " 

4. Nach § 1 6 b  wird folgender neuer § 16 c emgefugt: 

,,§ 16 c 
Veröffentlichung 

(1 )  Die Angaben gemaß § 1 6 a  Absatz 1 Nummer 4 
und Absatz 2 und 3 werden auf den Internet-Seiten 
des Landtags (www.Landtag.NRW.de) veroffentlIcht. 

(2)  Entgelte nach § 1 6 a  Absatz 3 Nummer 3 und 
Nummer 4 werden mIt ihrem monatlichen Betrag in 
Euro und Cent unverzüglich veroffentlicht. 

(3) DIe Angaben gemäß § 1 6 a  Absatz 3 Nummer 2 
werden m Stufen veroffentlIcht. DIe Stufe 1 erfasst 
anzeigepfuchtIge jahrlIche Emkünfte bis 1 .000 Euro, 
dIe Stufe 2 Emkunfte bis 2 . 500  Euro, dIe Stufe 3 Em
künfte bis 5 .000  Euro, dIe Stufe 4 Einkunfte bis 
10 000 Euro, dIe Stufe 5 Einkunfte bis 20 .000  Euro, 
die Stufe 6 Ell1künfte bis 40 000 Euro, die Stufe 7 
Emkunfte bIS 60 .000 Euro. Bei allen folgenden Stufen, 
deren Nummerierung SIch fortlaufend erhöht, werden 
jeweIls 30 000 € zum Hochstbetrag der vorhergehen
den Stufe addIert. Die Emkunfte werden der entspre
chenden Stufe zugeordnet, sofern der Höchstbetrag 
der vorhergehenden Stufe uberschritten wurde. Wer
den innerhalb emes KalenderJahres unregelmäßIge 
Einkunfte nach § 1 6 a  Absatz 3 Nummer 4 angezeigt, 
wird die Einkommensstufe bzw. der Betrag mit An
gabe des Monatsnamens verbffentlIcht. 

(4) Spenden nach § 1 6 a  Absatz 1 Nummer 4 werden 
]ahrlich unter Angabe der Hohe und Herkunft veröf
fentlIcht Fur Spenden an em Mitglied des Landtags 
findet § 25 Absatz 2 und 4 des Gesetzes uber die poli
tIschen Parteien entsprechende Anwendung." 

5. § 17 WIrd wie folgt neu gefasst: 

,,§ 17 
Verfa hr en bei Ver stö ßen 

(1)  Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass 

1 ein MItglIed des Landtags seme Pfuchten nach 
§§ 16 ,  16 a verletzt oder 

2. gegen das Verbot gemaß § 1 6  Absatz 2 verstoßen 
hat oder 

3. ein Mitglied des Landtags SIch weigert, an der 
Aufklarung mItzuwirken, oder 

4. die nach § 1 6 a  Absatz 2 angezeigten TatigkeIten 
und Vertrage sowie die daraus erzielten Entgelte 
oder dIe angezeigten Spenden die unabhanglge 
Ausubung des Mandats gefahrden, 

leitet dIe Prasldentin bzw. der Prasident des Landtags 
nach Anhorung des betreffenden MItglIeds des Land
tags eine Prüfung in tatsachlicher und rechtlIcher 
Hinsicht em Dabei 1St bel der Prufung auf Vorliegen 
emer Gegenleistung im Smne des § 1 6  Absatz 2 Satz 4 
auf dIe Verkehrsublichkeit abzustellen, hilfsweise ist 
entscheidend, ob LeIstung und Gegenleistung offen
SIchtlich außer Verhaltms stehen. Sie bzw. er kann von 
dem Mitglied erganzende Auskünfte zur Erläuterung 
und Aufklarung des Sachverhalts verlangen. Ferner 
kann sie bzw. er die Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden 
der FraktlOn, der das betreffende MItglIed angehort, 
um eine Stellungnahme bItten. 

(2) ErgIbt sich nach der Überzeugung der Prasidentin 
bzw. des Prasidenten, dass em minder schwerer Fall 
bzw. leichte Fahrlassigkeit vorliegt (z. B Überschrei
tung von AnzeIgefristen) , wird das betreffende MIt
glIed ermahnt. 

(3)  Stellt die Prasldentin bzw. der Prasldent des 
Landtags fest, dass eine Pflichtverletzung, ein Verstoß 
gegen Verbote, ell1e unzulassige Zuwendung oder eine 
Gefahrdung der unabhangigen Ausubung des Man
dats im Sinne des Absatzes 1 vorlIegt, unterrichtet sie 
bzw. er das Prasldium und die FraktionsvorsItzenden 
in ell1er gemeinsamen vertraulIchen SItzung. Das Pra
sldlUm stellt nach Anhorung des betroffenen MitglIe
des fest, ob ein Verstoß gegen Absatz 1 vorlIegt . 

(4) Das Prasidmm kann gegen das Mitglied des Land
tags, das seine Anzelgepfucht verletzt hat, nach erneu
ter Anhorung em Ordnungsgeld festsetzen. Die Hohe 
des Ordnungsgeldes bemisst sich nach der Schwere 
des Einzelfalles und nach dem Grad des Verschuldens. 
Es kann bis zu der Hohe der Half te der jahrlichen Ab
geordnetenbezuge festgesetzt werden DIe Prasldentin 
bzw. der Prasident führt die Festsetzung aus. Auf 
Wunsch des betreffenden MItglIeds kann eine Raten
zahlung vereinbart werden. 

(5)  Bestehen Anhaltspunkte für eme Pflichtverletzung 
gegen em MItglIed des Prasidiums oder gegen eme 
Fraktionsvorsitzende bzw. emen FraktionsvorsItzen
den, nimmt das betroffene MItglIed des Landtags an 
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Sitzungen 1m Rahmen d1eses Verfahrens mcht tell. An
stelle einer bzw. emes betroffenen FraktlOnsvorsitzen
den wird seme Stellvertreterin bzw. sem Stellvertreter 
gemäß Absatz 1 angehört und gemäß Absatz 3 unter
nchtet. Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass die Pras1-
dentin bzw. der Prasident eigene Pfuchten nach den 
Verhaltensregeln verletzt hat, hat seme Stellvertrete
rm bzw. sein Stellvertreter nach d1esen Vorschnften zu 
verfahren. 

(6) D1e Feststellung, dass eine Pflichtverletzung. ein 
Verstoß gegen Verbote, eme unzulässige Zuwendung 
oder eme Gefahrdung der unabhängigen Ausilbung 
des Mandats im Sinne des Absatzes 1 vorhegt, w1rd 
unbeschadet weiterer Sanktionen als Drucksache ver
offentlicht. Die Feststellung, dass eine Pflichtverlet
zung, em Verstoß gegen Verbote, eine unzuläss1ge Zu
wendung oder eine Gefährdung der unabhäng1gen 
Ausübung des Mandates nicht vorhegt, kann die Prä
sidentin bzw. der Prasident des Landtags 1m Emver
nehmen mit dem betreffenden Mitghed des Landtags 
veroffentlichen. Sie wird veroffenthcht, falls das be
treffende Mitghed des Landtags es verlangt. Absatz 3 
gilt entsprechend. 

(7) Wer eme nach § 16 Absatz 2 verbotene Zuwen
dung empfangt, hat sie oder, falls dies nicht möglich 
1st, ihren Wert an das Land abzufilhren. Die Präs1den
tm bzw. der Prasident des Landtags macht den An
spruch durch Verwaltungsakt geltend. Der Anspruch 
wird durch einen Verlust der Mitgliedschaft im Land
tag mcht berührt. 

(8)  Für Streitigkeiten gegen einen nach Absatz 4 oder 
Absatz 7 erlassenen Verwaltungsakt ist der Verwal
tungsrechtsweg eroffnet. Zuständ1g 1st das Gencht am 
Sitz des Landtags." 

Ar tikel 11 

I nkr af ttr eten 

1. Art1kel I tntt am 1. Januar 2015  in Kraft. 

2. § 16 a Absatz 6 Nummern 3 und 4 gilt für Entgelte ab 
dem 1. Januar 2015 .  

Dusseldorf, den 2 .  Oktober 2014 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

Die Mimsterprasidentm 

Hannelore K r a f t 

Der M1mster 
für Inneres und Kommunales 

Ralf J a  g e r  

- GV NRW. 2014 S .  620 
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Siebtes Gesetz zur Änderung der gesetzlichen 
Befristungen im Zuständigkeitsbereich des 

Ministeriums für Inneres und Kommunales sowie 
zur Änderung weiterer Gesetze 

Vom 2. O ktober 2014 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
h1ermit verkundet wird: 

Siebtes Ges etz zur Ä nder ung der ges etzlichen 
Befr is tungen im Zus tändigkeits ber eich des 

Minis ter iums für Inner es und Kommunales s owi e 
zur Ä nder ung weiter er Ges etze 

1 101 
Ar tikel 1 

Ä nder ung des Fraktions ges etzes 

Artikel 3 des Fraktionsgesetzes vom 18 Dezember 2001  
(GV NRW S. 866 ) ,  das zuletzt durch Gesetz vom 16 .  
März 2012  (GV NRW. S .  140) geandert worden ist, w1rd 
wie folgt gefasst: 

"Artikel 3 
I nkr af ttr eten 

D1eses Gesetz tritt am 1. Januar 2002 in Kraft." 

1 1 1 1  
Artikel 2 

Ä nder ung des Ges etzes ü ber das Verf ahr en bei 
Volks ini tiative, Volks begehr en und Volks ents cheid 

§ 34 des Gesetzes uber das Verfahren bei VolksimtlatlVe, 
Volksbegehren und Volksentsche1d in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 1. Oktober 2004 (GV NRW 
S. 542) ,  das zuletzt durch Gesetz vom 22 Dezember 2011  
(GV NRW. S. 726) geändert worden ist, wird wie folgt ge
andert: 

1. § 34 wird aufgehoben. 

2. § 35 w1rd § 34.  

2010 
Ar tikel 3 

Ä nder ung des Ver waltungs volls tr eckungs ges etzes NRW 

Das Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW m der Fas
sung der Bekanntmachung vom 19 .  Februar 2003  (GV 
NRW. S .  156 ,  ber. 2005  S. 8 1 8) ,  das zuletzt durch Artikel 
1 des Gesetzes vom 13 .  November 2012  (GV NRW. S. 508) 
geändert worden 1st, w1rd wie folgt geandert: 

1. Im Inhaltsverzeichnis w1rd d1e Angabe zu § 82 wie 
folgt gefasst: 

,, § 82 Inkrafttreten': 

2 .  § 82 w1rd W1e folgt gefasst: 

,,§ 82 
I nkr afttr eten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1958 m Kraft. Die 
Änderung durch Artlkel 1 des Gesetzes vom 18.  De-
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